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Artikel 1

Die Verordnung zur Entscheidung und zum Verfahren über den 
Besuch von inklusiven Lerngruppen an ausgewählten Grund-
schulstandorten und an ausgewählten Schulstandorten der weiter-
führenden allgemein bildenden Schulen vom 22. Juli 2020 (Mittl.
bl. BM M-V S. 201) wird wie folgt geändert:

1.	 § 6 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	� „Schülerinnen und Schüler können in der Regel zwei Schul-
besuchsjahre in der Lerngruppe verweilen.“

2.	 § 6 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	� „Schülerinnen und Schüler, bei denen am Ende der Verweil-
dauer in der Lerngruppe Sprache weiterhin ein besonders 
stark ausgeprägter sonderpädagogischer Förderbedarf im För-
derschwerpunkt Sprache besteht, können in der Regelklasse 
der Jahrgangsstufen 3 und 4 eine weitere zusätzliche individu-
elle sonderpädagogische Förderung erhalten.“

3.	 § 7 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

	� „Schülerinnen und Schüler können in der Regel zwei Schul-
besuchsjahre in der Lerngruppe verweilen.“

4.	 § 7 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	� „Schülerinnen und Schüler, bei denen am Ende der Verweil-
dauer in der Kleinen Schulwerkstatt an Grundschulen weiter-
hin ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Förderschwer-
punkt emotionale und soziale Entwicklung besteht, können in 
der Regelklasse eine weitere zusätzliche individuelle sonder-
pädagogische Förderung erhalten oder nach der Jahrgangsstu-
fe 4 in der Schulwerkstatt an weiterführenden allgemein bil-
denden Schulen gefördert werden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.
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Verordnung des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung

Vom 25. September 2023

Aufgrund des § 4 Absatz 14 und § 13 Absatz 8 des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 
(GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 589; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 2. Dezember 2019 (GVOBl. M-V S. 719; 2020  
S. 864) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung:

Schwerin, den 25. September 2023
 

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg
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